
Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2021082/1 

Dezernat: OB aktuelles Gremium
Sozial- und 
Kulturausschuss

Sitzung am: 10.06.2021

TOP: 2.6

Amt: Ratsbüro öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2021082/1

Az.: erstellt am: 28.05.2021

Betreff

Antrag der Fraktionsgemeinschaft SPD/BI-WLS: Erstellung einer 
Katzenschutzverordnung 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

10.06.2021: Sozial- und Kulturausschuss 
29.06.2021: Hauptausschuss 
13.07.2021: Stadtrat

10.06.2021 
29.06.2021 
13.07.2021

abgelehnt 
abgelehnt 
abgelehnt

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Herr Ziesemeier (siehe Anlage)

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt  Folgendes:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, eine Katzenschutzverordnung für die Stadt Köthen 
(Anhalt) zu erstellen und dem Stadtrat als Beschlussvorlage vorzulegen.

2. Wenn die Katzenschutzverordnung beschlossen und in Kraft getreten ist, wird der § 8 
Abs. 7 der Gefahrenschutzverordnung der Stadt Köthen (Anhalt) wie folgt geändert:
Das Füttern von wildlebenden Tauben und herrenlosen Katzen ist nur durch die von der 
Verwaltung beauftragten Tierheime und Tierschutzverbände/ -organisationen, sowie unter 
Berücksichtigung der Katzenschutzverordnung erlaubt.

Gesetzliche Grundlagen:

Tierschutzgesetz (TierSchG), Gesetz zur Übertragung der Ermächtigung zur Festlegung 



von bestimmten Gebieten zum Schutz freilebender Katzen - LSA vom 4.12.2019



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

siehe Anlagen
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Antrag 
auf einen Tagesordnungspunkt
(§ 43 Abs. 3 S. 1 KVG LSA i.V.m. § 3 Abs. 2 Geschäftsordnung)


Antragsteller: für Gremium 


 Stadtrat 


 Hauptausschuss 


 Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 


 Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr und digitale Infrastruktur 


 Sozial- und Kulturausschuss 


 Rechnungsprüfungsausschuss 


 Heimausschuss 


Datum und Unterschrift: 


Hinweis:  
Einreichungsfrist  
14 Tage vor der Sitzung 


Betreff des Tagesordnungspunktes: 


Beschlussentwurf: 


ggfs. gesetzliche Grundlagen: 


Haushaltsmittel: 


erforderlich:   Ja  Nein Höhe (geschätzt): ____________________ 


Deckungsvorschlag:  ____________________ 
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Begründung / Darlegung des Sachverhaltes: 





		Datum: 18.05.2021

		Stadtrat: On

		Hauptausschuss: On

		Bau Sanierungsund Umweltausschuss: Off

		Ausschuss für Wirtschaft Verkehr und digitale Infrastruktur: Off

		Sozialund Kulturausschuss: On

		Rechnungsprüfungsausschuss: Off

		Heimausschuss: Off

		Ja: Off

		Nein: On

		Höhe geschätzt: 

		Deckungsvorschlag: 

		Antragsteller: Fraktion SPD/BI-WLS

		Betreff des TOPs: Erstellung einer Katzenschutzverordnung

		gesetzliche Grundlagen: Tierschutzgesetz (TierSchG), Gesetz zur Übertragung der Ermächtigung zur Festlegung von bestimmten Gebieten zum Schutz freilebender Katzen - LSA vom 4.12.2019

		Beschlussentwurf: 1. Die Verwaltung wird beauftragt, eine Katzenschutzverordnung für die Stadt Köthen (Anhalt) zu erstellen und dem Stadtrat als Beschlussvorlage vorzulegen.2. Wenn die Katzenschutzverordnung beschlossen und in Kraft getreten ist, wird der § 8 Abs. 7 der Gefahrenschutzverordnung der Stadt Köthen (Anhalt) wie folgt geändert:Das Füttern von wildlebenden Tauben und herrenlosen Katzen ist nur durch die von der Verwaltung beauftragten Tierheime und Tierschutzverbände/ -organisationen, sowie unter Berücksichtigung der Katzenschutzverordnung erlaubt. 

		Begründung: Die Katzenschutzverordnung verpflichtet Halterinnen und Halter von "Freigängerkatzen", diese durch einen Mikrochip oder eine Ohrtätowierung kennzeichnen zu lassen und in einem Tierregister zu registrieren.Fortpflanzungsfähige Katzen dürfen künftig nur dann freien Auslauf haben, wenn sie kastriert sind. Werden nicht kastrierte Katzen aufgegriffen (Fundtiere) und kann der Halter ermittelt werden, kann er die Auflage erhalten, seine Katze unfruchtbar machen zu lassen.Oftmals können Halter aufgegriffener Katzen wegen deren fehlender Kennzeichnung und Registrierung nicht ermittelt werden. Dann darf nach einer 28-tägigen Sperrfrist durch die Verwaltung oder durch die von der Verwaltung beauftragten Tierheime und Tierschutzorganisationen die Kennzeichnung und Registrierung – und bei Bedarf auch die Kastration – durchgeführt oder veranlasst werden. Freilebende Hauskatzen und "Freigängerkatzen" können von den beauftragten Tierheimen/Tierschützern zu diesen Zwecken in Obhut genommen werden.Gleichzeitig schafft die Verordnung Rechtssicherheit für Tierschützer, legitimiert ihre Maßnahmen durch die neue Rechtssicherheit und soll das Elend der frei lebenden Katzen langfristig mindern.Des Weiteren soll es den beauftragten Tierheimen und Tierschutzverbänden ermöglichen, legal Futterstellen für freilebende Hauskatzen einzurichten. Diese sollen dazu dienen, die Tiere an einer Stelle zu konzentrieren, um sie auf ansteckende und katzentypische Krankheiten zu kontrollieren, welche sich wegen der hohen Vermehrungsrate und der fehlenden tierärztlichen Versorgung schnell verbreiten.Neben dem Befall mit Flöhen und Würmern zählen unter anderem Augenentzündungen, Katzenschnupfen, Milben in den Ohren und Virusinfektionen zu den häufig festgestellten Erkrankungen bei „Streunern“.Weitere Informationen unter:https://mule.sachsen-anhalt.de/tierschutz/tierschutz-in-sachsen-anhalt/projekt-katzenkastration/





Anlage zur Sitzungsvorlage
StR-Antr-2021-09_Antrag-Katzenschutzverordnung.pdf
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Stellungnahme der Verwaltung lfd. Nr.
zum Antrag auf einen Tagesordnungspunkt


von Antragsteller: vorgesehene Beratungsfolge:


vom:


Vorlagen-Nr.


für Stellungnahme zuständig: Bearbeitungsfrist:


Betreff des Tagesordnungspunktes:


Haushaltsmittel:


Deckungsvorschlag umsetzbar? Ja Nein


Haushaltsmittel in laufendem Haushaltsjahr _____ vorhanden? Ja Nein


Produkt Sachkonto Untersachkonto


SPD/BI-WLS


18.05.2021


2021082


SK 10.06.2021
HA 29.06.2021
StR 13.07.2021


D3 26.05.2021


StR-Antr-2021-09


Erstellung einer Katzenschutzverordnung


Zwischenzeitlich gibt es immer mehr Orte mit geänderten Kommunalverordnungen.
Insgesamt gibt es aktuell knapp 800 Städte und Gemeinden mit sogenannten Kastrations-,
Kennzeichnungs- und Registrierungsverordnungen für Katzen.
Es handelt sich um eine freiwillige und präventive Aufgabe.
Sofern dem Antrag vollumfänglich entsprochen werden soll, bedeutet das für die Stadt sowohl
finanzielle als auch personelle Mehraufwendungen. Durch die Neuaufnahme eines finanziellen
Budgets im Haushalt 2021 für die Unterstützung von Kastrationen an Tierhilfevereinigungen
hat die Stadt Köthen bereits einen kleinen Beitrag geleistet, zumindest mittelfristig
Maßnahmen zur Eindämmung der Katzenpopulation zu ergreifen. Zur Intensivierung dieser
Maßnahmen, teilt das Fachamt die Ansicht, zumindest für bestimmte Stadtgebiete eine
Katzenschutz-VO zu erlassen. Diese sollte ausdrücklich dem Antrag entsprechen, dass
Halter/innen von Freigängerkatzen diese durch einen Mikrochip oder eine Ohrtätowierung zu
kennzeichnen, zu registrieren und zu kastrieren haben. (Widerrufbare) Ausnahmen hinsichtlich der
Kastrationspflicht sollten ebenfalls berücksichtigt werden, sofern eine gezielte Verpaarung von
bekannten Elterntieren erfolgt und Versorgung der Nachzucht glaubhaft versichert werden kann.
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Sofern Fundkatzen nach 28 Tagen nicht an den Eigentümer zurückgegeben
werden können, beauftragt die Stadt das vertraglich gebundene Tierheim mit der Kennzeichnung,
Registrierung und ggf. Kastration. Die Kosten hierfür trägt die Stadt.
Die Einleitung eines Verwaltungsverfahrens mit Hinblick auf eine Beauflagung zur Kastration an
den/die Halter/in einer aufgegriffenen registrierten Katze würde verwaltungsintern zu einer
personellen Mehrbelastung und Aufwand führen. Diesbezügliche Kapazitäten werden nicht
vorgehalten.


Unabhängig vom Erlass einer Katzenschutz-VO ist die Änderung des § 8 Abs. 7 der GAVO aus
Sicht der Verwaltung nicht erforderlich. Die GAVO besteht in der Form seit 2014. Das dort
enthaltene Fütterungsverbot von herrenlosen Katzen schränkt nicht die Arbeit der
Tierhilfeorganisationen ein. In Köthen werden seit Jahren 4 offizielle Futterstellen der Köthener
Tierhilfe und des Tierheims betreut. Diese sind dem Ordnungsamt auch bekannt und werden so
akzeptiert. Hierbei gab es zu keinem Zeitpunkt Probleme untereinander. Die Futterstellen sind im
Stadtzentrum, in der Rüsternbreite und im Bereich Wolfgangstraße verteilt. Die Absprachen
zwischen Ordnungsamt und Tierhilfeorganisationen sind dazu ausreichend und zielführend.





Anlage zur Sitzungsvorlage
StR-Antr-2021-09_Stellungnahme.pdf


